
Gebäude insgesamt 

❑ ja ❑ nein

 DGUV Information 

202-099 

Zugänge stufen- und schwellenlos ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

barrierefrei, d.h. Vermeidung architektonischer Barrieren ❑ ja ❑ nein  Hinweise I-Kita* 

Türen 

Türenbreite von mindestens 90 cm ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

deutlich wahrnehmbar ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

leicht zu öffnen und zu schließen ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

bei Brandschutztüren Verwendung von Feststellanlagen ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

sicher passierbar ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

Drückergarnitur greifgünstig ausgebildet ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

keine Karussell- oder Pendeltüren ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

untere Türanschläge und -schwellen nicht zulässig ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

❑ ja ❑ nein Hinweise I-Kita*

❑ ja ❑ nein
 DIN 18040-1 

Treppen

Elemente leicht erkennbar, optisch abgesetz ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

Doppelter Handlauf ❑ ja ❑ nein

Handläufe haben taktile Informationen zur Orientierung ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

gerade Läufe ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

Treppenlauflinie rechtwinklig zu den Treppenstufenkanten ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

Setzstufen, Trittstufen ragen nicht heraus ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

Bodenbeläge 

rutschhemmend ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

visuellkontrastiert zu anderen Bauteilen ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

❑ ja ❑ nein
 DIN 18040-1 

bei größeren Gebäuden Wegeleitsysteme, die das Zwei-Sinne-Prinzip bedienen ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

❑ ja ❑ nein
 DIN 18040-1 

❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

visuell kontrastierende Gestaltung  und ausreichende Beleuchtung ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

zur Orientung für blinde Menschen taktil erfassbare Bodenstukturen ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 nutzbare Höhe über Verkehrsfläche größer 220 cm

Klemmschutzvorrichtung

Kein Kind soll durch Barrieren in den Räumlichkeiten an der Betreuung ausgeschlossen 

werden. Diesem Ziel dient diese Checkliste.

Konstanz der räumlichen Umgebung

(es sollen die Funktionen der Räumlichkeiten langfristig beibehalten werden, Veränderungen sind 

anzuzeigen)

Zur Überwindung von Zwischenstufen: eine Rampe mit maximaler Steigung von 6 % 

(nach Möglichkeit weniger) und einer nutzbaren Breite von 1,20 m 

Flurbreite mindestens 150 cm, nach höchstens 15 m Flurlänge ausreichend große Verkehrsflächen (180 cm x 

180 cm für die Begegnung zweier Rollstuhlnutzer)

Glaswände an Verkehrsflächen deutlich erkennbar

bei Gebäuden mit mehrern Etagen: ausreichend großer Aufzug  und nach Möglichkeit mit Braillschrift 

versehen und akustischem Signal

(mindestens Fahrkorb 110 cm x 140 cm)

Qualitätsstandars zu den bauliche Anforderungen an eine Inklusionskita
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Raumstruktur  DIN 18040-1 

❑ ja ❑ nein Hinweise I-Kita*

mindestens ein Therapieraum pro Einrichtung ❑ ja ❑ nein Hinweise I-Kita*

Raum zur Bewegungsförderung ❑ ja ❑ nein Hinweise I-Kita*

Raum zur Mitnutzung als Gesprächsraum mit z.B. Eltern ❑ ja ❑ nein  AG 3 Wunsch 

abschließbarer Raum für Reinigungs- und Sanitärmateralien ❑ ja ❑ nein  Hinweis MBJS 

Personalaufenthaltsraum ❑ ja ❑ nein
 Arbeitsstätten- 

verordnung 

Raumausstattung

barrierefreie Sanitäranlage pro Haus ❑ ja ❑ nein

höhenverstellbarer Waschtisch ❑ ja ❑ nein

Auslösung der WC-Spülung ohne wesentliche Änderung der Sitzposition möglich (Sensor, etc.) ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

Toilette mit beidseitigen klappbaren Stützgriffen ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

unterfahrbarer Waschbereich ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

Bewegungs- und Verkehrsfläche mit der Abmessung 1,50 m x 1,50 m (innen & davor) ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

von außen zu entriegelnde Sanitärraumtür, schlägt normgerecht nach außen ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

in den Flurbereich auf ❑ ja ❑ nein  DIN 18040-1 

höhenverstellbare Wickeltische ❑ ja ❑ nein

Reizreduzierende Maßnahmen (bedarfsgerechte und individuelle Raumgestaltung) ❑ ja ❑ nein

Lärmschutzmaßnahmen, wie z.B. Akustikdecken ❑ ja ❑ nein
 Arbeitsstätten- 

verordnung 

Außenanlagen

13 m² Außenfläche pro Kind (davon 10 m² Spielfläche) ❑ ja ❑ nein Hinweise I-Kita*

❑ ja ❑ nein
 DIN 18040-1 

*= Hinweise anlehnend an den Erlass des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen vom 10.02.1992 i. V. m. dem Schreiben vom 02.09.1997

Behindertenparkplatz mit entsprechender Stellplatzfläche für Rollstuhlfahrer ( 350 cm breit und mindestens 

500 cm lang) bei Kleinbus ( 350 cm breit und 750 cm lang)

jeder Gruppenraum bietet die Möglichkeit des Rückzugs 
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